
MMODELLVERTRAGODELLVERTRAG T TFFP/TP/TFFCDCD

§ 1 V§ 1 VERTRAGSPARTEIENERTRAGSPARTEIEN

Fotograf Model

Name Menzel Name  

Vorname Dirk Vorname  

Straße Menzlinger Weg 9b Straße  

Ort 51503 Rösrath Ort  

Telefon +49 (0)170 5377398 Telefon  

§ 2 G§ 2 GEGENSTANDEGENSTAND  DESDES V VERTRAGESERTRAGES

Dieser  Vertrag  gilt  für  eine  Foto-Session  für  die  Dauer  von  ___________  Stunden.  Durch 
diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis  zustande.  Fotograf  und Model  vereinbaren die 
Anfertigung von Fotos in folgender Form / folgenden Bereichen:

¤ Porträt
¤ Kleidung
¤ Dessous
¤ Teilakt
¤ Akt
¤ _______________________
(nicht zutreffendes streichen)

Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen.

Wenn vom Fotografen für die Aufnahme von Kleidung, Unterwäsche und/oder Aktaufnahmen 
spezielle Wünsche bestehen, so können diese Kleidungsstücke vom Fotografen zur Verfügung 
gestellt werden. Das Model verpflichten sich, sich für die genannten Foto-Arten für die gesamte 
Länge des Fotoshootings (längstens 5h) zur Verfügung zu stellen. Für Akt- bzw. Kleidungs-
Aufnahmen,  werden  die  entsprechenden  Kleidungsstücke  vom  Model  zum  Shooting 
mitgebracht, sofern keine Sonderwünsche (s.o.) bestehen. Für die gepflegte Erscheinung zum 
Shooting ist das Model gegenüber dem Fotografen verpflichtet.

Als Ort des Shootings wird festgelegt:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Das  Model  ist  berechtigt,  zum Shooting  eine  Person  ihres  Vertrauens  mitzubringen.  Diese 
Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören.

§ 3 N§ 3 NUTZUNGUTZUNG  DERDER F FOTOGRAFIENOTOGRAFIEN /  / DESDES A AUFNAHMEMATERIALSUFNAHMEMATERIALS

Das Model übergibt dem Fotografen die ausdrückliche, unwiderrufliche Genehmigung, die von 
ihr beim oben genannten Fototermin gemachten Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und 
räumliche  Einschränkung  in  allen  bildlichen  Darstellungsformen  zu  veröffentlichen  und  zu 
verwerten.



Die nachbearbeiteten Fotos dürfen von beiden Vertragsparteien ausschließlich für persönliche 
Zwecke und die Eigenwerbung, wie z.B. das Erstellen einer Fotomappe, der Präsentation der 
Fotos auf der eigenen Internet-Homepage oder in den Internet-Foren (z.B. Model-Kartei und 
Fotocommunity) frei und kostenlos verwendet werden. Sofern die Bilder kommerziell genutzt 
werden sollen, ist dies separat und in Schriftform vor der Veröffentlichung / Nutzung mit dem 
Vertragspartner  zu  vereinbaren.  Unbearbeitete  Fotos  dürfen  von  keiner  Vertragspartei 
veröffentlicht werden.

Dieses Recht kann auf Dritte übertragen werden, die mit dessen Einverständnis handeln.

§ 4 N§ 4 NAMENSNENNUNGAMENSNENNUNG

Die  Namensnennung  des  Models  steht  im  Ermessen  des  Fotografen.  Die  Nennung  des 
Fotografen steht im Ermessen des Models. Der komplette Name des Models / des Fotografen 
darf nicht genannt werden, es sei denn, das Model / der Fotograf tritt öffentlich unter dem 
persönlichen Namen in Erscheinung. Kontaktdaten dürfen auf keinen Fall veröffentlicht werden.

§ 5 H§ 5 HONORARONORAR / R / REISEKOSTENEISEKOSTEN

Ein Honorar wird nicht gezahlt. Das Model erhält die Zweitverwertungsrechte für eine Auswahl 
an vom Fotografen nachbearbeiteten Bildern in digitaler Form. Das Zweitverwertungsrecht ist 
inhaltlich  auf  die  Eigenwerbung  im Internet,  die  eigene  Setcard,  das  Model-Book und den 
privaten Gebrauch beschränkt, räumlich und zeitlich jedoch unbeschränkt eingeräumt. (siehe 
auch § 3 Nutzung der Fotografien / des Aufnahmematerials).

Der  Fotograf  sichert  dem  Model  zu,  innerhalb  eines  Monats  bis  zu  ca.  10  vom  Model 
ausgewählte Fotos zu bearbeiten und zu übergeben. Mit der Übergabe der CD/DVD sind alle 
Forderungen  abgegolten.  Sofern  das  Model  die  vom  Fotografen  bearbeiteten  Bilder 
weiterbearbeitet  oder  von  einem  Dritten  weiterbearbeiten  lässt,  muss  der  Fotograf  vor 
Veröffentlichung  oder  Nutzung  dieser  nachbearbeiteten  Bilder  seine  ausdrückliche 
Genehmigung erteilt haben. 

Ggf. anfallende Reisekosten werden vom Model selber getragen.

§ 6 S§ 6 SONSTIGEONSTIGE A ABREDENBREDEN

Dieser  Vertrag  unterliegt  deutschem  Recht.  Mündliche  Nebenabreden  sind  nicht  getroffen. 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

Das Model ist zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung volljährig und voll geschäftsfähig.

§ 7 S§ 7 SALVATORISCHEALVATORISCHE  K KLAUSELLAUSEL

Verliert einer der Punkte dieses Vertrages seine Gültigkeit, so verliert der Vertrag als Ganzes 
nicht die Gültigkeit.

Ort  Datum  

Unterschrift Fotograf  Unterschrift Model  
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